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Text 

Akteneinsicht 

§ 25. (1) Der Abgabenschuldner kann Einsicht in die das Vollstreckungsverfahren betreffenden 
Akten begehren und auf seine Kosten von einzelnen Aktenstücken Abschriften verlangen. Solche 
Einsicht- und Abschriftnahme kann auch dritten Personen vom Vorstand der Abgabenbehörde gestattet 
werden, insoweit sie ein rechtliches Interesse glaubhaft machen und keine zu beachtende 
Geheimhaltungspflicht entgegensteht. Durch die Abschriftnahme dürfen jedoch die gerade dringend 
benötigten Aktenstücke dem Vollstrecker nicht entzogen werden. 

(2) Ist der Abgabenschuldner blind oder hochgradig sehbehindert und nicht vertreten (§§ 80 ff 
BAO), so ist ihm auf Verlangen der Inhalt von Akten oder Aktenteilen durch Verlesung oder nach 
Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Soweit personenbezogene Daten in einem das Vollstreckungsverfahren betreffenden Akt 
enthalten sind, besteht für die betroffene Person das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO 
ausschließlich nach Maßgabe des Abs. 1. Für das Verfahren der Einsicht- oder Abschriftnahme 
(einschließlich deren Verweigerung) gelten die Regelungen der Abs. 1 und 2 sowie der 
Bundesabgabenordnung. 

Zuletzt aktualisiert am 

31.10.2019 

Gesetzesnummer 

10003825 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Dokumentnummer 

NOR40218061 


